
Klimaschutz im Bundestag e.V. (KiB)Freiburg, Berlin, 29.8.2023  

 

Schlupflöcher im GEG-Entwurf aufgedeckt 

Wir meinen, dass in der Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)… 

• Wärmepumpen unbedingt Effizienzvorgaben brauchen, 

• sich die Definition von unvermeidbarer Abwärme im GEG nicht von der Definition im 

Wärmeplanungsgesetz unterscheiden darf, 

• die Standardlösung Hybridheizung das 65% EE Kriterium nicht erfüllt. 

Aus Sicht des KiB erfordert die Wärmewende überzeugende Lösungen, die am Ende wirklich funktionieren, breite 

Akzeptanz genießen und uns auf dem Weg in Richtung Klimaschutz voranbringen. Die nachfolgenden 

Verbesserungsvorschläge können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. 

Hans-Martin Henning, Leiter des Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme und Mitglied im Expertenrat für 

Klimafragen führt aus: „Wir vermuten, dass die angenommene Treibhausgasminderung im Gebäudesektor 

geringer ausfallen dürfte als im Gutachten errechnet. Dafür ist vor allem die erwartbare, wesentlich geänderte 

Ausgestaltung des GEG verantwortlich.“  (aus Pressemitteilung vom 22.8.2023) 

Laut der Gutachten des Expertenrat für Klimafragen bleibt für den Gebäudesektor eine kumulierte Lücke von 35 

Millionen Tonnen CO2-Äq bis zum Jahr 2030. 

1 Noch besteht die Chance zu wichtigen Korrekturen zur Verbesserung der 

Klimaschutzwirkung des GEG 

Der KiB e.V. geht davon aus, dass insbesondere die für die erste Sitzungswoche nach der Sommerpause geplante 

Verabschiedung der Reform des Gebäudeenergiegesetzes aus Gründen einiger Widersprüche und nicht 

ausreichender Wirkung für den Klimaschutz bereits in kurzer Zeit wieder auf der Tagesordnung im Deutschen 

Bundestag stehen wird.  

Die folgenden kleinen Korrekturen könnten die Klimaschutzwirkung aber bereits im aktuellen Entwurf noch 

deutlich verbessern.  

Aus Sicht des KiB e.V. müssen dazu alle im Gesetz bislang ausformulierten Standard Erfüllungsoptionen (§71 

c-h) die Vorgabe des Gesetzes 65% Erneuerbare Wärme nachweislich erreichen. 

 

1.1 §71c: Monovalenter Betrieb von Wärmepumpen inkl. Heizstab. 

Der 65%ige erneuerbare Wärmeanteil einer Wärmepumpe muss bei einer Anlage nach §71 c im aktuellen 

Entwurf weder rechnerisch noch messtechnisch nachgewiesen werden. Darüber hinaus gibt es keine 

Mindestanforderungen an die Effizienz der Wärmepumpen, wie z.B. die Jahresarbeitszahl der eingesetzten 

Wärmepumpe. Aus Sicht vieler Praktiker besteht damit die Gefahr, dass am Markt vor allem zu kleine, 

kostengünstige, wenig effiziente Systeme angeboten und/oder nachgefragt werden. 

 

Die Ankündigung in der Bundesförderung Energieeffiziente Gebäude die förderfähigen Kosten einzuschränken, 

könnten diese Gefahr noch verstärken. 

https://expertenrat-klima.de/content/uploads/2023/08/ERK2023_Stellungnahme-Klimaschutzprogramm_Pruefbericht-2023-Gebaeude-Verkehr_Pressemitteilung.pdf
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Der KiB e.V. fordert daher auch für den monovalenten Betrieb von Wärmepumpen einen rechnerischen 

Nachweis und Prüfung auf Effizienz (§60a) ab einer Wärmeleistung der Wärmepumpe von > 8 kW im 

Gesetzesentwurf zu ergänzen. 

 

1.2 § 71 h zur Hybridheizung ersatzlos streichen 

Insbesondere bei der Hybridheizung nach §71 h kann bei einer Heizleistung von 30% gemäß Teillastpunkt A nach 

DIN EN 14825 von der Wärmepumpe keine zu 65% erneuerbare Wärme bereitgestellt werden, da die 

Wärmepumpe zu klein dimensioniert ist. Dabei sind bei der Festlegung auf den Teillastpunkt "A" nach DIN EN 

14825 weder die fehlende Heizleistung infolge von Abtauzyklen, die fehlende Heizleistung unter anderen 

Temperaturbedingungen, noch die fehlende Wärmebereitstellung infolge hoher Warmwassertemperaturen 

durch die Hygienevorgaben (Legionellenschutz) berücksichtigt. 

Der KiB e.V. fordert daher, den § 71 h ersatzlos zu streichen. 

Mit der Streichung des § 71 h fällt die durchaus sinnvolle Lösungsoption der Hybridheizung mit Wärmepumpe 

unter den GEG §71 (1) und es muss ein rechnerischer Nachweis nach der DIN 18599 durch eine nach § 88 

berechtigte Person vor Inbetriebnahme erbracht werden. Gebäudeeigentümer haben damit die Sicherheit, dass 

eine effiziente Anlage eingebaut wird. Er ist aber auch verpflichtet, die Heizungsanlage nach den Vorgaben des 

Nachweises einzubauen und zu betreiben.  

Sollte §71h bestehen bleiben, so besteht die Gefahr, dass die Vorgabe 65% Erneuerbare Energie der GEG-Reform 

durch den kostengünstigen missbräuchlichen Einbau von Klimaanlagen (Splitgeräte) in einzelnen Räumen oder 

falsch konzipierte Wärmepumpen ohne jede Nachweispflicht eingehalten wird. Solche Lösungen können zwar 

zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beitragen, den geforderten Anteil von 65% Erneuerbare Energien 

aber bei weitem nicht erreichen. 

 

1.3 Definition der „unvermeidbaren Abwärme“ nach GEG § 3 (1) 30a der Definition in § 3(1) 15 

Wärmeplanungsgesetz gleichstellen. 

Aktuell wird der Begriff der „unvermeidbaren Abwärme“ im Entwurf des GEG1 anders begrifflich gefasst als im 

Wärmeplanungsgesetz2. Es gibt aus Sicht vieler Experten und auch des KiB e.V. keinen nachvollziehbaren Grund 

warum z.B. Nahwärmenetze (Gebäudenetze3), die unter den GEG-Reformentwurf fallen, anders behandelt 

werden als Wärmenetze im Wärmeplanungsgesetz (Fernwärmenetze). Insbesondere fällt damit eine aus Sicht 

des KiB e.V. vielversprechende Kombination aus Photovoltaik, Wärmepumpe und KWK zur Abdeckung der 

Residuallast in Gebäudenetzen weg, wohin gegen genau diese Lösung in der Wärmeplanung (Fernwärme) als 

attraktive Erfüllungsoption gilt.  

 
1 Begriffsdefinition „unvermeidbare Abwärme“ nach Gesetzesentwurf GEG § 3 (1) 30a.: der Anteil der Wärme, der als Nebenprodukt in einer 
Industrie- oder Gewerbeanlage oder im tertiären Sektor aufgrund thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten anfällt, nicht durch Anwendung 
des Standes der Technik vermieden werden kann, in einem Produktionsprozess nicht nutzbar ist und ohne den Zugang zu einem Wärmenetz 
ungenutzt in Luft oder Wasser abgeleitet werden würde,“. 

2 Begriffsdefinition „unvermeidbare Abwärme“ nach Gesetzesentwurf WPG § 3(1) 15.: Wärme, die als unvermeidbares Nebenprodukt in einer 
Industrieanlage, Stromerzeugungsanlage oder im tertiären Sektor anfällt und ohne den Zugang zu einem Wärmenetz ungenutzt in die Luft 
oder in das Wasser abgeleitet werden würde; Abwärme gilt als unvermeidbar, soweit sie aus wirtschaftlichen, sicherheitstechnischen oder 
sonstigen Gründen im Produktionsprozess nicht nutzbar ist und nicht mit vertretbarem Aufwand verringert werden kann; 

3 Begriffsdefinition nach §3 9a: „Gebäudenetz ist ein Netz zur ausschließlichen Versorgung mit Wärme und Kälte von mindestens zwei und bis 
zu 16 Gebäuden und bis zu 100 Wohneinheiten,“ 
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Der KiB e.V. fordert daher die Definition „unvermeidbare Abwärme“ im GEG § 3 (1) 30a der im § 3(1) 15 

Wärmeplanungsgesetz gleichzustellen. 

 

1.4 Förderkriterien (Bundesförderung Energieeffiziente Gebäude) für die Heizungserneuerung 

wie auch die Sanierung der Gebäudehülle sollten zeitgleich oder zeitnah verabschiedet 

werden, um Planungssicherheit zu gewährleisten. 

2 Nach der Novelle ist vor der Novelle – konstruktiver Ausblick 

2.1 Treibhausgasemissionen als entscheidenden Bewertungsmaßstab im GEG etablieren 

Bisher war in allen Berechnungsvorgaben zum Gebäudeenergiegesetz die Primärenergie der zentrale 

Bewertungsmaßstab. Nun kommt mit der Reform des GEG ein neuer Bewertungsmaßstab hinzu, die Erneuerbare 

Wärme, deren Grenze von 65% relativ willkürlich politisch vorgegeben wird. Für die Erderhitzung ist jedoch vor 

allem der zusätzliche Strahlungsantrieb aufgrund menschengemachter Treibhausgasemissionen maßgebend. 

Effizienter Klimaschutz setzt dazu eine sektorübergreifende Betrachtung der Treibhausgasemissionen voraus.  

Der KiB e.V. fordert daher die zukünftigen Lenkungsmechanismen anhand der Treibhausgasemissionen neu 

auszurichten und dahingehend die nächste Novelle des GEG vorzubereiten.  

 

2.2 Unsere Frage: Wäre ein Auslaufpfad für fossile Brennstoffe nicht deutlich einfacher und vor 

allem klarer gewesen und hätte Maßnahmen an der Gebäudehülle einbezogen? 

Im aktuellen Reformentwurf zum GEG heißt es § 72 (4) „Heizkessel dürfen längstens bis zum Ablauf des 31. 

Dezember 2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.“ 

Wir schlagen vor, in einer zukünftigen GEG Reform einen Auslaufpfad für fossile Brennstoffe vorzugeben. 

Vorteil wäre, dass auch Maßnahmen an der Gebäudehülle automatisch mit in die Bewertung einfließen 

würden. Denn für den Klimaschutz ist es gleichwertig, ob Treibhausgasemissionen durch Einsparung oder den 

Ersatz fossiler Brennstoffe gemindert werden. 
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Der KiB e.V. versteht sich als Netzwerk zwischen Praktikern und Politik. 

Viele der Praktiker vor Ort stehen derzeit vor der Frage, welche Lösungen (z.B. im Rahmen von energetischen 

Sanierungsfahrplan) sie ihren Kunden unter den derzeit sich stark ändernden Rahmenbedingungen empfehlen 

sollen, um eine zukunftsfähige, kosteneffiziente Energiewende umzusetzen und die Klimaschutzziele zu 

erreichen. 

Im Praxisnetzwerk des Klimaschutz im Bundestag (KiB) e.V. haben sich unter den mehr als 900 Mitgliedern, 

zahlreiche Praktiker aus Unternehmen, Verbänden, Kommunen und Einzelpersonen zusammengeschlossen, um 

u.a. die bundespolitischen Rahmenbedingungen so zu ändern, dass die Energiewende vor Ort unbürokratischer 

und systemdienlicher umgesetzt werden kann. Ein Teil der Innovationskraft des Praxisnetzwerkes KiB e.V. liegt 

auch darin, Gesetzesinitiativen zukünftig stärker aus einer parteiübergreifenden Arbeit im Bundestag mit 

Praktikern zusammen entwickeln zu wollen und sich nicht auf die Praxistauglichkeit von Referentenentwürfen 

aus den Ministerien allein zu verlassen. 

 

Weitere Informationen zum Thema des KiB e.V. unter 

https://klimaschutz-im-bundestag.de/beitraege/ 

Vorstellung des Forschungsvorhabens „Kommunale sektor- und spartenübergreifende Energieleitplanung“ 

(KSSE) am 24.8.2023 – Zwischenergebnisse einer Expertenbefragung von Praktikern zum Gebäudenergiegesetz, 

kommunaler Wärmeplanung, Residuallast und energetischen Sanierungsfahrplänen. 

https://klimaschutz-im-bundestag.de/woher-kommt-zukuenftig-der-strom-fuer-waermepumpen/ 
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